5

"Die Tagespost" vom 24.06.2000

Darf der Mensch, was er kann?

Eingriffe in die menschliche Keimbahn bedrohen die Würde des Menschen. Genetische Präimplantationsdiagnostik oder Klonen dienen letztlich der Selektion körperlicher Eigenschaften, der Intelligenz oder des Geschlechts. Die Enquete-Kommission "Recht und Ethik der modernen Medizin" ist daher entscheidend für das künftige Gesicht unserer Gesellschaft. Der Beitrag leitet eine Reihe zur "Bioethik" ein, die wir an den kommenden Samstagen fortsetzen.

Von Hubert Hüppe

Nach langer Diskussion und erst unter öffentlichem Druck hat der Bundestag eine Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ eingesetzt. Sie soll sich drängender bioethischer Themen annehmen, um gesetzgeberischen Handlungsbedarf zu erkennen und unerwünschten Entwicklungstendenzen rechtzeitig Einhalt zu gebieten. Daß seit der Ankündigung dieser Enquete-Kommission durch Koalitionspolitiker nach der letzten Bundestagswahl bis zum Einsetzungsbeschluß eineinhalb Jahre verstrichen sind, belegt die großen Interessenskonflikte und Widerstände, mit denen sich die Enquete-Kommission auch in ihrer gerade anlaufenden Arbeit auseinanderzusetzen haben wird.

Worum geht es in der "Bioethik"? „Bio“ ist vom griechischen Wort „Bios“ für Leben abgeleitet, und „Ethik“ beschreibt das richtige Handeln aufgrund von Wertvorstellungen. Es geht also um Fragen nach dem Wert des Lebens. Wie geht man mit dem Leben um, mit Krankheit und Behinderung? Wie und mit wem darf ich forschen, wie gehe ich mit dem menschlichen Leben an seinem Anfang und Ende um?

Die Politik ist in der schwierigen Lage, den Stand der Forschung nicht im einzelnen nachvollziehen zu können, gleichzeitig jedoch Grenzen setzen zu müssen. Wenn die Politik manches kritisch betrachtet, ist das keine Absage an therapeutischen Fortschritt und wissenschaftliche Forschung an sich. Aber auch der Forschung müssen Grenzen gesetzt werden dort, wo die Menschenwürde des Einzelnen berührt ist. Das Lebensrecht jedes Menschen hat keine Qualitäten zur Voraussetzung, deren Vorhandensein erst das Leben schützenswert macht.

Wir beobachten einen wachsenden bioethischen Diskussionsdruck und utilitaristische Argumentationsmuster, die mit den Wertentscheidungen des Grundgesetzes unvereinbar sind. Einige Philosophen vertreten die Auffassung, daß ein Tötungsverbot nicht für alle „Menschen“, sondern nur für „Personen“ gilt. Der australische Philosoph Peter Singer, jetzt Professor an der renommierten Princeton-Universität, geht in dieser Richtung am weitesten, etwa wenn er sagt: "Wenn der Fötus nicht denselben Anspruch auf Leben wie eine Person hat, dann hat ihn das Neugeborene offensichtlich auch nicht, und das Leben eines Neugeborenen hat also weniger Wert als das Leben eines Schweines, eines Hundes oder eines Schimpansen".

Aber auch Deutsche, wie etwa Norbert Hoerster, vertreten eine vergelichbare Position, daß nämlich „Person“ nur derjenige sei, der Ichbewusstsein, und ein auf die Zukunft gerichtetes Interesse hat. Nur derjenige, der von sich weiß, daß es ihn gibt, der also „Ich“ sagen kann, und deshalb auch Interesse am Weiterleben hat, darf nicht getötet werden.

Der Düsseldorfer Philosophieprofessor Birnbacher befürwortet Selektion durch Tötung bis zum Geburtstermin und die  Freiheit von Eltern, "über die qualitative Beschaffenheit der eigenen Kinder  zu entscheiden". Laut Birnbacher spricht für die Geburtsgrenze "außer  deren Eindeutigkeit und problemloser Feststellbarkeit, daß vor der Geburt das  Kind nach bestem Wissen noch ohne Selbstbewußtsein und ohne ein Bewußtsein  von Leben und Tod ist und deshalb den ihm im Zuge der Selektion auferlegten  Tod nicht fürchten kann". Alarmierend ist, daß solche Thesen mittlerweile offen diskutiert und nicht grundsätzlich abgelehnt werden.

Auch vor diesem Hintergrund ist eine aktive Auseinandersetzung des Gesetzgebers mit den durch neue und rasch aufeinanderfolgende wissenschaftliche und technologische Entwicklungen gestellten Fragen unaufschiebbar geworden. Ich kann hier nur einige wenige Beispiele anführen.

Wie etwa stehen wir zur genetischen Präimplantationsdiagnostik (PID), deren Zulassung durch einen Richtlinien-Entwurf der Bundesärztekammer im Februar Nachdruck erhielt? PID ist eine per definitionem selektive Technik. Menschliche Embryonen werden im Reagenzglas gezeugt - nicht etwa deshalb, weil die Eltern auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen könnten, sondern um sie genetisch testen zu können. Nur als genetisch einwandfrei diagnostizierte Embyonen werden zur Herbeiführung einer Schwangerschaft auf die Mutter übertragen, unerwünschte Embryonen werden getötet. 

PID verstößt gegen mehrere Bestimmungen des seit 1991 gültigen Embryonenschutzgesetzes: Der Embryo wird nur unter dem Vorbehalt zur Herbeiführung einer Schwangerschaft erzeugt, als er den genetischen Test besteht, andernfalls wird er "verworfen". Wird für den Gentest eine totipotente Zelle abgespalten, so ist sie wiederum ein Embryo, der sich zu einem Individuum entwickeln kann, womit der Tatbetand des verbotenen Klonens erfüllt ist. Im Rahmen der PID wird der Embryo für „einen nicht seiner Erhaltung dienenden Zweck“ verwendet. PID bringt das Embryonenschutzgesetz unter Druck.

Es gibt auch keinen Anlaß zur Hoffnung, daß auf längere Sicht hin PID restriktiv gehandhabt und nur bei Risiko besonders „schwerer genetischer Erbschäden“, wie die Ärztekammer sagt, angewandt würde, sobald sie einmal rechtlich zulässig und zu einem etablierten Standardverfahren geworden ist.

Die Ausuferungen der herkömmlichen Pränataldiagnostik - 75.000 Amniozentesen pro Jahr - sowie der Abtreibung behinderter Kinder einschließlich Spätabtreibung bis zur Geburt, belehrt uns genauso eines anderen wie Urteile deutscher Gerichte gegen Ärzte, die durch Unterlassen von Pränataldiagnostik die Geburt behinderter Kinder „verschuldet“ haben und dafür zur Haftung herangezogen werden. Im Ausland wird heute schon gefordert, daß Frauen ab 35 Jahren nur durch künstliche Befruchtung und PID schwanger werden dürften, um dem höheren genetischen Risiko auf Grund des Alters zu begegnen. 

In naher Zukunft wird zudem ein "DNA-Chip" auf dem Markt sein, der kostengünstig eine gleichzeitige Untersuchung auf hunderte von genetischen Anlagen ermöglicht. Dann kann niemand ausschließen, daß PID, erst einmal etabliert, auch zur Selektion z. B. von Geschlecht, Intelligenz und körperlichen Eigenschaften eingesetzt wird. So erscheint es kaum vorstellbar, daß ein Embryo seiner Mutter übertragen wird, der zwar als frei von Muskeldystrophie diagnostiziert wurde, aber Träger von Trisomie 21 ist.

Ich halte auch die Vorstellung nicht für abstrus, daß sich eines Tages Versicherungen bereitfinden könnten, einen Bonus für PID-geprüfte Kinder zu gewähren.

Nicht zuletzt wird der heute schon bestehende gesellschaftliche Druck auf Eltern behinderter Kinder, sie hätten „das doch vorher“ wissen können, umso stärker sein, je mehr Möglichkeiten zur vermeintlich sicheren Verhinderung genetisch behinderter Menschen zur Verfügung stehen. Dies wird auch die generelle Einstellung und die Solidarität gegenüber Menschen mit Behinderung nachteilig verändern.

Was würde mit  Embryonen, die nach PID nicht auf die Mutter übertragen werden, geschehen? Käme nicht bald die Forderung, sie könnten doch als Forschungsobjekte der Menscheit einen letzten Dienst erweisen, und dies sei aus ethischer Sicht ihrer unmittelbaren Tötung vorzuziehen? Damit hätten wir die verbrauchende Embryonenforschung.

Auch die Tür zur genetischen Veränderung menschlicher Embryonen könnte sich im Gefolge der PID rasch öffnen: Kann man erst durch Keimbahntherapie Gendefekte am Embryo reparieren, defekte Gene gegen gesunde austauschen, dann wird bald argumentiert werden, dies sei ethisch weitaus besser, als den Embryo einfach zu "verwerfen".

Die Keimbahntherapie, deren Ergebnisse auf alle Folgegenerationen weitervererbt werden, erlaubte aber auch, dem Nachwuchs zusätzliche gewünschte Eigenschaften zu verleihen. Wären wir dann nicht Rabeneltern, wenn wir unseren Kindern etwa Intelligenz- oder Gesundheitsgene vorenthielten? Damit sind wir bei den Züchtungsphantasien des Sloterdijkschen "Menschenparks".

Dies alles ist jetzt zu bedenken, wenn wir im Bereich der Fortpflanungsmedizin die Weichen stellen. 

Ein anderes, ähnlich exposives Thema ist die fremdnützige Forschung an einwilligungsunfähigen Menschen wie etwa Koma- oder Demenzpatienten. Sie sind nicht in der Lage, in eine Forschungsmaßnahme einzuwilligen, die zwar der Allgemeinheit, nicht aber ihnen selbst nutzen soll. Die sogenannte Bioethik-Konvention des Europarates, die Deutschland nicht gezeichnet hat, gestattet fremdnützige Forschung an einwilligungsfähigen Personen bei "minimalem Risiko" und "minimaler Belastung" - beides unbestimmte, nirgends verbindlich definierte Begriffe.

Befürworter führen plausible Beispiele mit nachvollziehbarem Forschungsbedarf an und stellen den fremdnützigen Eingriff als harmlos dar, z.B. Speichel- oder einmalige Blutentnahme, Wiegen, Beobachten. Doch sind solche Beispiele keine verläßliche Definition der zulässigen Eingriffstiefe. Wer als verantwortlicher Politiker den Schutzcharakter einer Vorschrift ermessen will, muß in Betracht ziehen, was schlimmstenfalls unter dieser Vorschrift noch erlaubt wäre. Daher braucht es zunächst Klarheit über die verwendeten Begriffe "minimales Risiko" und "minimale Belastung". Eine generelle Zulässigkeit fremdnütziger Forschung an einwilligungsunfähigen Menschen jedenfalls kann es nicht geben.

Selbst wenn ein Bedarf für fremdützige Forschung an Einwilligungsunfähigen, etwa in der Kinderheilkunde, in engumgrenzten Fällen zu bejahen wäre und in Deutschland auf diesem Gebiet Rechtsunsicherheit empfunden wird, so würde dies in erster Linie Handlungsbedarf für eine entsprechende nationale Gesetzgebung begründen. Erst als zweiter Schritt wäre, wenn überhaupt, eine völkerrechtliche Vereinbarung dazu in Betracht zu ziehen.

Weitere wichtige Themen, derer sich die Enquete anzunehmen haben wird, sind Fragen der prädiktiven genetischen Diagnostik, der informationellen Selbstbestimmung und des Datenschutzes in diesem Bereich. 

Die Enquete-Kommission muß sich sachkundig und weitschauend mit diesen bioethischen Fragestellungen auseinandersetzen und sorgfältiger prüfen, ob unser gesetzlicher Rahmen ausreicht, oder ob wir den neuen Herausforderungen gesetzgeberisch begegnen müssen.

Die Enquete-Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“ hat ihre Arbeit eben erst begonnen, und sie hat ein umfangreiches Pensum zu bewältigen. Sie steht unter enormem Zeitdruck, da sie ihren Bericht so rechtzeitig vor Ablauf der Legislaturperiode vorzulegen hat, daß er noch in den Gremien des Bundestages beraten werden kann. Aus meiner Sicht ist die Aufgabenstellung der Enquete-Kommission von derart entscheidender Bedeutung für das zukünftige Gesicht unserer Gesellschaft, daß man darüber nachdenken sollte, sie in geeigneter Form dauerhaft einzurichten.
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